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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Der Bebauungsplan Nr. 846 „Am Grünewald“ wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt, da es sich um ein innerstädtisches Gebiet handelt, 
welches im Sinne der Innenentwicklung gemäß § 13a Abs. 1 BauGB für die 
Wiedernutzbarmachung von Flächen vorgesehen ist. Die betroffene Fläche umfasst weniger 
als 20.000 Quadratmeter, wodurch die Voraussetzung für die Anwendung des beschleunigten 
Verfahrens gegeben ist. 

Die dort befindlichen Wohngebäude wurden zwischen 1906 bis 1908 errichtet und erfüllen 
aufgrund ihres baulichen Zustands nicht mehr die aktuellen energetischen Standards sowie 
die Anforderungen an Barrierefreiheit. Eine Sanierung wird aufgrund der maroden 
Bausubstanz sowie veralteter technischer Ausstattung, wie etwa vorhandener 
Nachtspeicheröfen und fehlender Aufzugsanlagen, als unwirtschaftlich betrachtet. Die 
Gebäude haben ursprünglich ihren funktionalen Zweck erfüllt und profitieren durch die 
zentrale Innenstadtlage, sowie von der angrenzenden Ruhezone des gegenüberliegenden 
Friedhofs und sind insgesamt in einer ruhigen Wohnumgebung. Insbesondere für 
seniorengerechtes Wohnen, das angesichts des demographischen Wandels einen 
zunehmenden Bedarf erfährt, stellt das Gebiet ein potentiell attraktives Wohnangebot dar. 

Damit die ruhige innenstadtnahe Wohnlage ihr ganzes Potenzial wieder entfalten kann, ist 
vorgesehen, die bestehenden Gebäude abzureißen und durch moderne Neubauten zu 
ersetzen 

Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) im Zuge der geplanten Abbruch- und Bauarbeiten ausschließen zu können, 
wurde die vorliegende Artenschutzprüfung erstellt. Im Rahmen der Artenschutzprüfung 1 
wurde eine Potenzialabschätzung zum Vorkommen planungsrelevanter Arten sowie eine 
Begehung des Geländes durchgeführt, um mögliche streng oder besonders geschützte Tier- 
und Pflanzenarten innerhalb des Untersuchungsgebiets festzustellen und zu prüfen, ob durch 
die geplanten Abriss- und Bauarbeiten ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand gemäß § 
44 Abs. 1 BNatSchG vorbereitet wird. 

Betroffener Bereich 
 

  

Abb.1: Kartendarstellung des Geltungsbereichs der Bebauungsplanänderung 
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Abb.2: Luftbilddarstellung des Geltungsbereichs der Bebauungsplanänderung 

Gesetzliche Vorgaben 
 

Für das Planvorhaben ist nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Artenschutzprüfung 
gem. §44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) durchzuführen. Die Prüfung der 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach §44 Abs.1 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) erfolgt für die sogenannten „planungsrelevanten Arten“ (Tiere und Pflanzen). Für 
die Arten, die dem allgemeinen Artenschutz unterliegen, ist davon auszugehen, dass es mit 
dem Vorhaben nicht zu populationsrelevanten Beeinträchtigungen kommt.  

Die Artenschutzprüfung ist eine eigenständige Prüfung im Rahmen der naturschutzrechtlichen 
Zulassung dieses Planvorhabens, die nicht durch andere Prüfverfahren ersetzt werden kann 
(wie z. B. bei UVS, FFH-Verträglichkeitsprüfung). Grundlage für die Artenschutzprüfung ist 
dieser vorliegende Fachbeitrag Artenschutz (ASP Stufe I). 

In § 44 Abs. 1 Satz 1 und 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist geregelt, dass die 
besonders geschützten Tierarten (gem. BArtSchV Anlage 1, Spalte 2; EG-ArtSchV Anhang A 
oder B; gem. Anhang IV der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie 92/43/EG; alle europäische 
Vogelarten) nicht verletzt oder getötet werden dürfen.  

Streng geschützte Arten (gem. Anhang IV der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie 92/43/EG; gem. 
BArtSchV Anlage1, Spalte 3, gem. EG-ArtSchV Anhang A) dürfen während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeit nicht erheblich 
gestört werden, d. h., der Erhaltungszustand der lokalen Population darf sich nicht 
verschlechtern. 

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind für die 
europäischen Vogelarten und die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie folgendermaßen 
gefasst: 

"Es ist verboten, 
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1. Wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 
beschädigen oder zu zerstören." 

Darüber hinaus werden die „nur“ national geschützten Arten („besonders geschützte Arten“) 
in der ASP Stufe I berücksichtigt, da auch für diese die artenschutzrechtlichen Verbote 
uneingeschränkt Anwendung finden. 

Die Artenschutzprüfung Stufe I erfolgt als Risikoeinschätzung, da eine differenzierte 
Bestandserfassung der planungsrelevanten Arten aufgrund des absehbar geringen 
Konfliktpotenzials für entbehrlich gehalten wird. 

1. Beschreibung des Plangebietes 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 846 am Grünewald betrifft die Mehrfamilienhäuser 
von Nummer 19 bis 47 auf den Flurstücken 205 von Flur 11 und Flurnummer 149 und 141 
von Flur 12. Die Häuserreihe liegt zwischen einem Fußweg zum Wermecker Grund und dem 
Wermecker Weg. In Unmittelbarer Nachbarschaft liegt auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite der Evangelische Friedhof, sowie mehrere Doppelhaushälften. Es handelt sich 
hierbei um ein Wohngebiet mit guter fußläufigen Anbindung an die Innenstadt. 
 
Die betroffenen Grundstücke sind geprägt von Wohnbauten im typischen Stil der 1950er 
Jahre: Eine klar strukturierte Häuserreihe orientiert sich zur Straßenseite, während rückwärtig 
angelegte Gärten mit separatem Kellerzugang an die Grundstücke anschließen. Durch die 
Topographie fällt das Gelände leicht Richtung Wermecker Grund ab. Im Garten sind noch die 
ehemaligen Wäscheleinen sichtbar, was die funktionale Nutzung des Gartens unterstreicht; 
Reste eines klassischen Nutz- oder Freizeitgartens sind nicht sichtbar. Das Plangebiet 
umfasst eine Grundstücksfläche von rund 4.500 m², von denen etwa 1.600 m² durch die 
Gebäudegrundflächen versiegelt sind; dies entspricht einem Versiegelungsgrad von 35,5%. 
Die Rasenflächen waren zum Zeitpunkt der Untersuchung teilweise gemäht, wobei akustische 
Hinweise auf Grillen überwiegend im Grenzbereich zu angrenzenden Grundstücken 
wahrgenommen wurden. Wiederkehrende Maßnahmen wie das regelmäßige Mähen des 
Rasens führen zu einer Reduktion störungsarmer Bereiche für Tiere. 
 
Innerhalb des Gebiets finden sich größere Bäume, hauptsächlich entlang der Grenze zu den 
Nachbargrundstücken im Wermecker Grund. Am Rand eines Fußweges sind mehrere höhere 
Sträucher zu beobachten, und an einzelnen Hauswänden wächst Efeu bis zum ersten 
Obergeschoss. Wasserflächen oder vergleichbare Strukturen sind nicht vorhanden. 
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Das Plangebiet weist insgesamt eine begrenzte Größe und eine überschaubare Vielfalt an 
Habitatstrukturen auf. Die Artenvielfalt ist entsprechend niedrig ausgeprägt. Durch den 
geplanten Abriss der Gebäude wird der Garten nur teilweise tangiert; vorgesehene 
Grünflächen können nach Abschluss der Baumaßnahmen eine Möglichkeit bieten, das Gebiet 
für eine höhere Artenvielfalt zu entwickeln. 

2. Fotodokumentation 
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